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Nachhaltigkeitsgrundsätze 
 

der 
 

Wegmann-Unternehmensgruppe 
 

 
Allgemeiner Grundsatz 
 
Bei unseren Handlungen und geschäftlichen Entscheidungen halten wir uns stets an die jeweils 
geltenden Gesetze. Wir führen unsere Geschäfte mit Integrität und nach ethischen Grundsätzen 
unter Beachtung unserer internen Bestimmungen und Vorgaben. 
 
Als an nachhaltigem Wirtschaften orientiertes Unternehmen sehen wir daher alle bestehenden 
Umweltgesetze und -richtlinien sowie menschenrechtsbezogenen Rechtsvorschriften als 
einzuhaltende Mindeststandards an, die nach Möglichkeit überboten werden sollen. 
 
 
Umweltbezogene Grundsätze 
 
Klima und Energie 
 

Maßgeblich zur Erwärmung der Erdatmosphäre und zum Fortschreiten des Klimawandels 
tragen CO2-Emissionen bei. Daher bemühen wir uns, die Auswirkungen unserer Tätigkeit 
auf die Umwelt möglichst gering zu halten und CO2-Emissionen und andere schädliche 
Emissionen an unseren Standorten und in unserer Lieferkette zu reduzieren. 

 
Wasser, Luft und Boden 
 

Wir bekennen uns aktiv zu einem ressourcenschonenden Umgang mit Wasser. Durch 
geeignete Maßnahmen versuchen wir Risiken für die Wasserqualität zu verhindern. Ebenso 
werden mögliche Verunreinigungen von Luft und Boden nach Möglichkeit komplett 
vermieden oder auf das absolut notwendige Minimum beschränkt. 

 
Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft 
 

Wir sehen den Erhalt der natürlichen Ressourcen für die kommenden Generationen als 
unerlässlich an, daher sind wir bestrebt eine schonende Beschaffung, Nutzung und 
Wiederverwendung natürlicher Ressourcen bei der Entwicklung, Herstellung und dem 
Vertrieb unserer Produkte umzusetzen. 
 
Wir verfolgen das Ziel, nur solche Rohstoffe zu verwenden, deren Gewinnung, Produktion, 
Transport, Handel, Verarbeitung und Export weder direkt noch indirekt zu 
Menschenrechtsverletzungen, Gesundheits- und Sicherheitsproblemen, Umwelt-
verschmutzung oder Compliance-Verstößen beitragen. 

 

Abfälle und Chemikalien 

 
Im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens bemühen wir uns, die im Rahmen unserer 
operativen Tätigkeiten entstehenden Abfälle zu minimieren. Soweit die Entstehung nicht 
vermieden werden kann, hat die Entsorgung unter Beachtung aller Vorschriften zu erfolgen. 
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Wir sind uns der Risiken beim Einsatz gefährlicher Stoffe, Chemikalien und Substanzen 
bewusst und bestrebt diese Risiken zu minimieren. Wir erkennen die Minamata-Konvention, 
die Stockholmer-Konvention sowie die Basler-Konvention an. 

 
 
Menschenrechtsbezogene Grundsätze 
 
Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Sklaverei 
 

Wir dulden keinerlei Form von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Sklaverei. Wir tragen dafür 
Sorge, dass Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder andere Formen moderner Sklaverei in unserem 
Geschäftsbereich und bei unseren Zulieferern unterbunden werden. 

 
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektiverhandlungen 
 

Wir erkennen das globale Grundrecht an, Arbeitnehmendenvertretungen zu bilden und 
Kollektivverhandlungen zur Regelung von Arbeitsbedingungen zu führen. Die Betätigung in 
einer Gewerkschaft darf nicht als Grund für ungerechtfertigte Diskriminierungen oder 
Vergeltungsmaßnahmen genutzt werden. 

 
Schutz vor Diskriminierung 
 

Wir dulden keinerlei Form der Ungleichbehandlungen in Beschäftigungen, etwa aufgrund von 
nationaler oder ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, 
Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer Meinung, Religion oder 
Weltanschauung.  

 
Recht auf angemessene Vergütung, Gesundheit und Sicherheit 
 

Wir verpflichten uns die Zahlung einer angemessen Vergütung sicherzustellen, sowie die 
Einhaltung der geltenden Arbeitsvorschriften in Bezug auf Arbeitszeiten, Entlohnung, 
Sozialleistungen und Sicherheits- und Schutzstandards. 
 

Rechte lokaler Gemeinschaften 
 

Wir achten geltende lokale, nationale, internationale und traditionelle Land-, Wasser- und 
Ressourcenrechte, um insbesondere die Rechte und die natürlichen Lebensgrundlagen 
lokaler Gemeinschaften sowie indigener Völker in der gesamten Lieferkette zu schützen. 

 

Verantwortlich für das vorliegenden Dokument ist: 
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